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Allgemeine  Bedingungen  (AB)  zum

Nachanschlussvertrag  (Ausgabe  2024)

i. ALLGEMEINER  TEIL

1.  Begriffe

Es geLten  foLgende  Begirffe:

a.  Stammgteise

Jener  Teil  der  Gleisanlage,  der  direkt  von  den  SBB-GLeisen  abzweigt  und  diese  mit  den

AnschLussgleisen  verbindet.

b.  Anschlussgleise

Gleise  einschliesslich  dazugehörigerAnlagen,  die  ein  Gebäude  oder  ein  Gelände

erschLiessen  und  ausschliesslich  dem  Gütertransport  dienen

c.  AnschLussvorrichtung

Vorrichtungen,  die  zum  Anschluss  des  AnschLussgleises  an  das  StammgLeis  dienen

d.  Interessierte  Grundstücke

Grundstücke,  denen  durch  eine  Erschtiessung  an  das  Stammgleis  (Nord  und  Süd)  ein

wirtschaftlicher  SondervorteiL  erwächst.

e.  AngeschLossene  Grundstücke

Grundstücke,  die  an  das  Stammgleis  angeschLossen  sind.

f.  Zuständige  SteLle

Jener  BereR,h  der  Gemeinde,  welcher  für  die  StammgLeise  gemäss  Art.  34  GüTV

verantwortLich  ist.

2.  Geltungsbereich

2.1.  Die  AlLgemeinen  Bedingungen  (AB)  finden  Anwendung  auf  die  Eigentümerinnen

und  Eigentümer  derinteressierten  und  angeschlossenen  Grundstücke.

:.:.  BesondereVereinbarungenmitweiterenBenutzernderStammgleisebleiben

vorbehalten.  Es gilt  dafür  grundsätzlich  das  Gleichbehandlungsgebot.

3.  Zweck

3.1.  Die  Gemeinde  fördert  die  ErschliessungIndustriezone  Nord  und  Süd  und  die

AnsiedeLungvon  neuen  Industrie-  und  Gewerbebetrieben.

3.2.  ZudiesemZweckplant,baut,unterhäLtundbetreibtsiedieStammgleise.

3.3.  SieLeistetdieerforderlichenVorfinanzierungenunderhebtvondenEigentümern

der  angeschtossenen  Grundstücke  die  zur  Deckung  der  Kosten  erforderLichen

Beiträge.



BESONDERER  TEIL

A.  Allgemeine  Bestimmungen

4.  Geltungsbereich  des  besonderen  Teils

4.1.  DerbesondereTeil(Art.4ff.derAllBemeinenBedingungen)findetkeine
Anwendung  auf:

a. das  Rechtsverhältnis  zwischen  den  Eigentümerinnen  und  Eigentümern  der

AnschLussgLeise  einerseits  und  den  SBB  anderseits.  In den  dazu  separat

abgeschLossenen  Verträgen  sind  insbesondere  die  Wagenzustellung  und  die

Wagenabholung,  die  Wagenzustellgebühr,  der  Rangierbetrieb  und  das  RoLlmaterial

geregeLt.

b.  das  Rechtsverhfütnis  zwischen  der  Gemeinde  aLs Eigentümerin  der  Stammgleise

einerseits  und  den  SBB  aLs Eigentümerin  und  Betreiberin  der  Eisenbahninfrastruktur

anderseits.

4.2.  Der  besondere  TeiL (Art.  4 ff. der  ALlgemeinen  Bedingungen)  regelt  das

Rechtsverhältnis  zwischen  der  Gemeinde  und  den  Eigentümerinnen  und

Eigentümern  der  angeschlossenen  Grundstücke  mit  Bezug  auf:

a.  dasRechtzurBenutzungderStammgleise;

b.  den  Bau  und  den  UnterhaLt  der  Stammgleise;

c.  die  Finanzierung  der  Bau-,  UnterhaLts-  und  Betriebskosten  der  StammgLeise.

Anschlussrecht

5.1.  Die  Eigentümerinnen  und  Eigentümer  der  Grundstücke  in derlndustriezone  Nord

und  Süd  haben  grundsätzLich  das  Recht,  Ihr  Grundstück  durch  ein  privates

AnschlussgLeis  an das  StammgLeis  anzuschliessen.

5.2.  Der  AnSChluSS  ertOlgt  durCh  ein  eigenes  Anschlussgleis  Oder  durCh  den  Erwerb

der  Durchfahrtsrechte  an einem  bestehenden  AnschLussgLeis.

6.  Benutzungsrecht

6.1.  Die  angeschLossenen  Grundeigentümerinnen  und  Grundeigentümer  haben  das

ReCht,  die  Stammgleise  nach  den  gesetzlichen  Vorschriften  und  den

Betriebsvorschriften  der  Gemeinde  zu benutzen.

6.2.  Der  Gemeinderat  kann  im Rahmen  der  bestehenden  Verträge  weitere

Benutzungsvorschriften  erlassen.

B.  Finanzierung

7.  Spezialfinanzierung

Die  Kosten  der  Stammgleise  werden  als  Spezialfinanzierung  volLumfänglich  durch

Beiträge  finanziert.

8.  Bau-  und  Sanierungskosten

8.1.  DerBau-undSanierungskostenbeitragdecktfolgendeKosten:

a. Kosten  für  den  Bau  bzw.  die  Verlängerung  des  Stammgleises;



b.  Kosten  für  den  bauLichen  Unterhalt  des  Stammgleises:  Der  bauLiche  Unterhalt

besteht  aus  den  periodisch  wiederkehrenden,  umfassenden  Massnahmen  zur

Gewährleistung  des  ursprünglichen  und  des  erforderlichen  Zustands  des

Stammgteises.  Dazu  gehören  insbesondere  deren  grössere  zusammenhängende

Reparaturen;

c.  Kosten  der  bautichen  Erneuerung  des  Stammgleises:  Die  Erneuerung  umfasst  den

Ersatz  von  GLeisabschnitten  oder  Gleisbestandteilen.

Zu den  Kosten  gernäss  Lit. a -  c zähLen  auch  die  Bauzinsen,  die  Aufwendungen  für  die

Projektierung  und  die  BauLeitung  sowie  für  den  Erwerb  der  erforderLichen  Rechte

(einschliesslich  Landerwerb).

8.2. Nicht  durch  den Baukostenbeitrag  Bedeckt  werden  die Kosten für den
betrieblichen  Unterhalt.

9.  Verteilung  der  Bau-  und  Sanierungskosten

9.1.  NachdemVorliegenderBauabrechnungverteiltdiezuständigeStellediezu

deckenden  Kosten  in einem  Kostenverteiler  nach  dem  Perimeterverfahren  auf  die

Eigentümerinnen  und  Eigentümer  der  angeschlossenen  Grundstücke.  AlLffülige

Beiträge  Dritter  und  Entnahmen  aus  dem  Erneuerungsfonds  StammgLeise

kommen  in Abzug.

g.:.  DieVerteilungderKostenfürdenBaubzw.dieVerlängerungdesStammgleises

erfoLgt  aufgrund  folgender  Kriterien:

a.  Fläche  der  angeschlossenen  Grundstücke  (Grundmass);

b.  Länge  der  Benutzung  des  StammgLeises  durch  die  angeschlossenen  Grundstücke

(Klassenza  hL).

c.  Die  Berechnung  der  Kostenverteilung  erfolgt  proportional  im  Verhältnis  Grundmass

x KLassenzahl  des  einzeLnen  Grundeigentümers  zu Grundmass  x KlassenzahL

sämtlicher  angeschlossener  Grundstücke.

9.3.  Die  Verteilung  der  Kosten  für  den  bauLichen  UnterhaLt  und  die  bauliche

Erneuerung  deS  Stammgleises  ertOlgt  aufgrund  folgender  Kriterien:

a.  DurchschnittLicheAnzahlderWagenzustellungenundderWagenabhoLungen

während  der  Letzten  fünf  Jahre,  gewichtet  mit  der  Achsenzaht  (Grundmass);

b.  Länge  der  Benutzung  des  Stammgleises  durch  die  angeschlossenen  Grundstücke

(Klassenzahl).

c.  DieBerechnungderKostenverteiLungerfolgtproportionatimVerhältnisGrundmass

x KLassenzahl  des  einzeLnen  Grundeigentümers  zu Grundmass  x Klassenzahl

sämtlicher  angeschlossener  Grundstücke.

10.  Vorschusspflicht

Die  zuständige  SteLle  kann  die  Eigentümerinnen  und  Eigentümer  der  angeschLossenen

Grundstücke  zur  BezahLungvon  Vorschüssen  bis  zu  80%  der  mutmassLichen  Bau-  und

Sanierungskostenbeiträge  verpfLichten.

11.  Erneuerungsfonds  Stammgleise

11.1.  DerErneuerungsfondsStammgLeisedientderVorfinanzierungderBau-und

Sanierungskosten  gemäss  Art.  8.1.  lit.  b. und  c.



1l  .2!. Die  im Einzetfall  entstehenden  KOSten  werden  SOWeit  mögtiCh  Zu Lasten  deS

Erneuerungsfonds  StammgLeise  bezahLt.  Die  nR,ht  gedeckten  Kosten  werden  von

der  zuständigen  SteLle  gemäss  Art.  9.3.  auf  die  Eigentümerinnen  und  Eigentümer

der  angeschlossenen  Grundstücke  verteilt.

12.  BeitragfürdenErneuerungsfondsStammgleise

12.1.  Eigentümerinnen  und  Eigentümer  der  angeschlossenen  Grundstücke  bezahlen

jährlich  einen  Beitrag  von  insgesamt  1 % des  Wiederbeschaffungswerts  des

Stammgteises  in den  Erneuerungsfonds  Stammgleise.  Der

Wiederbeschaffungswert  des  Stammgleises  wird  jährlich  basierend  auf  der

Schätzung  des  VAP  (Verband  für  VerLader,  AnschLussgleise,  Privatgüterwagen)

von  der  Gemeinde  festgeLegt.

12.2.  Der  Gesamtbetrag  gernäss  Art.  12.1.  wird  gemäss  Art.  9.3.  auf  die

Eigentümerinnen  und  Eigentümer  der  angeschLossenen  Grundstücke  verteiLt.

12.3.  DerBeitragfürdenErneuerungsfondswirdzusammenmitdem

Betriebsl<ostenbeitrag  (Art.  14)  in Rechnung  gestellt.

12.4.  BeieinemRückbaudesStammgleiseswirdderErneuerungsfondsnachdem

Abschluss  des  Rückbaus  aufgehoben.  Soweit  die  Eigentümerinnen  und

Eigentümer  der  angeschlossenen  Grundstücke  im  Sinne  von  Art.  18  Abs.  4 GüTG

an den  Kosten  beteiligt  werden  können,  werden  diese  Kosten  aus  dem

Erneuerungsfonds  gedeckt,  SOWeit  genügend  Mittel  dafür  vorhanden  Sind.

Allenfalls  nach  dem  Rückbau  verbleibende  Mittelim  Erneuerungsfonds  werden

gemäss  Art.  9.2  auf  die  in diesem  Zeitpunkt  bestehenden  Eigentümerinnen  und

Eigentümer  der  angeschlossenen  Grundstücke  verteilt.

13.  Betriebskosten

13.1.  DerBetriebskostenbeitragdecktfoLgendeKosten:

a.  Kosten  für  den  betrieblichen  Unterhalt:  Der  betriebliche  UnterhaLt  umfasst

Massnahmen  zur  GewährLeistung  der  dauernden  Betriebsbereitschaft  des

Stammgleises  Wie Reinigungs-,  KontroLl-,  PfLegearbeiten,  Winterdienst,

Beteuchtung  und  kleinere  Reparaturen  Zur  ErhaLtung  der  Funktionstüchtigkeit;

b.  VerwaLtungskosten;

c.  Mietkosten;

d.  Schuldzinsen.

13.2.  Die  zuständige  StelLe  legt  die  in den  nächsten  Jahren  zu erwartenden,

durchschnittLichen  Betriebskosten  fest  und  passt  sie  den  aktueLlen

Erfordernissen  periodisch  an.

14.  Verteilung  der  Betriebskosten

14.1.  DiezuständigeStelleverteiLteinenDritteldererwartetenBetriebskostenzu

gleichen  TeiLen  auf  die  Eigentümerinnen  und  Eigentümer  der  angeschLossenen

Grundstücke.  Dieser  Grundbetragist  auch  zu bezahLen,  wenn  das  StammgLeis

nicht  benutzt  wird.

14.2.  DiezuständigeStelleverteiLtzweiDritteldererwartetenBetriebskostenineinem

KostenverteiLer  nach  dem  Perimeterverfahren  auf  die  Eigentümerinnen  und

Eigentümer  der  angeschtossenen  Grundstücke.  Die  Kostenverteilung  erfoLgt
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aufgrund  foLgender  Kriterien:

a.  AnzahLderWagenzusteLLungenundderWagenabhoLungen,gewichtetmitder

Achsenzahl  (Grundmass);

b.  LängederBenutzungdesStammgleisesdurchdieangeschLossenenGrundstücke

(KLassenzahl).

Die  Berechnung  der  Kostenverteilung  erfoLgt  proportional  im Verhfütnis  Grundmass  x

KLassenzahL  des  einzelnen  Grundeigentümers  zu Grundmass  x Klassenzahl  sämtLicher

angeschlossener  Grundstücke.

14.3.  DiezuständigeSteLleerlässtjährlicheinenKostenverteilerundbesorgtdas

Inkasso.

15.  RechnungsstelLungundFälligkeit

15.1.  DieRechnungsstellungfürdieBetriebskostensowiedenBeitragfürden

Erneuerungsfonds  erfolgt  jährlich  bis  Ende  Januar.

15.2.  DieRechnungsstellungfürBau-undSanierungskostenerfolgtjeweils,sobalddie

Bauabrechnung  vorLiegt.

15.3.  Ein Vorschuss  gernäss  Art.  10  kann  verlangt  werden,  sobaLd  der  zuständigen

StetLe  eine  erste  Kostenschätzung  für  die  mutmasslichen  Bau-  und

Sanierungskosten  vorLiegt.

15.4.  SämtLiche  Rechnungsbeträge  werden  innerhalb  von  30 Tage  fällig

lll.  ÜBERGANGS-UNDSCHLUSSBESTIMMUNGEN

16.  In-Kraft-Treten

16.1  . DieSe  allgemeinen  Bedingungen  tritt  am  1 . Januar  2024  in Kratt.

1 e.:. Die  alLgemeinen  Bedingungen  Sind  den  Eigentümerinnen  und  Eigentümern

abzugeben.

Gemeinde  Regensdorf

im Namen  des  Gemeinderates

Regensdorf, 2 0, )-U, 2025

Stefan  Marty

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber


